
Satzung

§ÿ1ÿNameÿundÿSitz

1. DerýVereinýführtýdenýNamenýÿTurn- undýSportvereinýSchweiývoný1898ýe.ýV.þ

2. ErýhatýseinenýSitzýiný26936ýStadlandý/ýOTýSchwei

3. DerýVereinýistýinýdasýVereinsregisterýbeiýdemýAmtsgerichtýNordenhamýunterýVRý336ýeingetragen.

4. ErýistýMitgliedýinýdemýLandessportbundýNiedersachsenýe.ýV.ýinýHannover.

5. DasýGeschäftsjahrýistýdasýKalenderjahr.

§ÿ2ÿZweckÿdesÿVereins

1) VereinszweckÿistÿdieÿPflegeÿundÿFörderungÿdesÿSports,ÿinsbesondereÿderÿSportartenÿTurnen,ÿ
LeichtathletikÿundÿallgemeineÿBallspiele.
Erÿwirdÿverwirklichtÿdurch:
- DurchführungÿeinesÿregelmäßigenÿÜbungs- undÿTrainingsbetriebes,
- AbhaltungÿgeordneterÿTurn-,ÿSport- undÿSpielübungen
- OrganisationÿundÿDurchführungÿvonÿSportveranstaltungenÿundÿWettkämpfen,
- AusbildungÿundÿEinsatzÿvonÿsachgemäßÿvorgebildetenÿÜbungsleitern/innen,
- BauÿundÿUnterhaltungÿvonÿSportanlagen.

2) DerÿVereinÿverfolgtÿausschließlichÿundÿunmittelbarÿgemeinnützigeÿZweckeÿimÿSinneÿdesÿAbschnittsÿ
ÿSteuerbegünstigteýZweckeþýderýAbgabenordnungýdurchýFörderungýderýAllgemeinheitýaufýdemý
GebietýdesýSports.

3) DerýVereinýistýselbstlosýtätig;ýerýverfolgtýnichtýinýersterýLinieýeigenwirtschaftlicheýZwecke.

4) Mittel,ýdieýdemýVereinýzufließen,ýdürfenýnurýfürýsatzungsgemäßeýZweckeýverwendetýwerden.ýDieý
MitgliederýerhaltenýkeineýGewinnanteileýundýinýihrerýEigenschaftýalsýMitgliederýauchýkeineý
sonstigenýZuwendungenýausýMittelnýdesýVereins.ýEsýdarfýkeineýPersonýdurchýAusgaben,ýdieýdemý

ZweckýdesýVereinsýfremdýsind,ýoderýdurchýunverhältnismäßigýhoheýVergütungenýbegünstigtý
werden.

5) DerýVereinýistýpolitisch,ýethnischýundýkonfessionellýneutral.

§ÿ3ÿMitgliedschaft

1) DerÿVereinÿbestehtÿausÿden:
- ordentlichenÿMitgliedern
- förderndenÿMitgliedern
- Ehrenmitgliedern



§ÿ4ÿErwerbÿderÿMitgliedschaft

1) OrdentlicheÿMitgliederÿkannÿjedeÿnatürlicheÿPersonÿwerden.ÿÜberÿdenÿschriftlichenÿ
AufnahmeantragÿentscheidetÿderÿVorstand.ÿDerÿAufnahmeantragÿMinderjährigerÿbedarfÿderÿ
UnterschriftenÿderÿgesetzlichenÿVertreter/innen.ÿGegenÿeineÿAblehnungÿdesÿAufnahmeantragesÿ
durchÿdenÿVorstand,ÿdieÿkeinerÿBegründungÿbedarf,ÿkannÿder/dieÿAntragsteller/innenÿdieÿ
Mitgliederversammlungÿanrufen.ÿDieseÿentscheidetÿendgültig.

2) FörderndesÿMitgliedÿkannÿjedeÿnatürlicheÿPersonÿwerden,ÿdieÿdasÿ18.ÿLebensjahrÿvollendetÿhatÿundÿ
dieÿdemÿVereinÿangehörenÿwill,ÿohneÿsichÿinÿihmÿsportlichÿzuÿbetätigen.ÿFürÿdieÿAufnahmeÿgeltenÿ
dieÿRegelnÿüberÿdieÿAufnahmeÿordentlicherÿMitgliederÿentsprechend.

3) EhrenmitgliedÿkannÿauchÿeineÿnatürlicheÿPersonÿwerden,ÿdieÿnichtÿMitgliedÿdesÿVereinsÿist.

§ÿ5ÿBeendigungÿderÿMitgliedschaft

1) DieÿMitgliedschaftÿendetÿdurchÿAustritt,ÿAusschlußÿoderÿTod.

2) DerÿAustrittÿistÿdemÿVorstandÿgegenüberÿschriftlichÿzuÿerklären.ÿErÿistÿunterÿEinhaltungÿeinerÿFristÿ
vonÿdreiÿMonatenÿundÿnurÿzumÿSchlußÿeinesÿGeschäftsjahresÿzulässig.

3) EinÿMitgliedÿkannÿausÿdemÿVereinÿausgeschlossenÿwerden
- wegenÿerheblicherÿVerletzungÿsatzungsgemäßerÿVerpflichtungen,
- wegenÿeinesÿschwerenÿVerstoßesÿgegenÿdieÿInteressenÿdesÿVereinsÿoder
- wegenÿgrobenÿunsportlichenÿVerhaltens.
ÜberÿdenÿAusschlußÿentscheidetÿderÿVorstand.ÿVorÿderÿEntscheidungÿhatÿerÿdemÿMitgliedÿ
Gelegenheitÿzuÿgeben,ÿsichÿmündlichÿoderÿschriftlichÿzuÿäußern;ÿhierzuÿistÿdasÿMitgliedÿunterÿ
EinhaltungÿeinerÿMindestfristÿvonÿzehnÿTagenÿschriftlichÿaufzufordern.ÿDieÿEntscheidungÿüberÿdenÿ
AusschlußÿistÿschriftlichÿzuÿbegründenÿundÿdemÿMitgliedÿdurchÿeingeschriebenenÿBriefÿzuzustellen.ÿ
GegenÿdieÿEntscheidungÿistÿdieÿBerufungÿanÿdieÿMitgliederversammlungÿzulässig;ÿsieÿmußÿ
schriftlichÿbinnenÿdreiÿWochenÿnachÿAbsendungÿderÿEntscheidungÿerfolgen.ÿDieÿ
Mitgliederversammlungÿentscheidetÿendgültig.

4) EinÿMitgliedÿkannÿaußerdemÿausgeschlossenÿwerden,ÿwennÿesÿtrotzÿzweimaligerÿschriftlicherÿ
MahnungÿdurchÿdenÿVorstandÿmitÿderÿZahlungÿvonÿBeiträgenÿoderÿUmlagenÿinÿHöheÿvonÿmehrÿalsÿ
einemÿJahresbeitragÿimÿRückstandÿist.ÿDerÿAusschlußÿkannÿdurchÿdenÿVorstandÿerstÿbeschlossenÿ
werden,ÿwennÿseitÿAbsendungÿdesÿzweitenÿMahnschreibens,ÿdasÿdenÿHinweisÿaufÿdenÿAusschlußÿ
enthaltenÿmuß,ÿdreiÿMonateÿvergangenÿsind.

5) Mitglieder,ÿderenÿMitgliedschaftÿerloschenÿist,ÿhabenÿkeinenÿAnspruchÿaufÿAnteileÿausÿdemÿ
VermögenÿdesÿVereins.ÿAndereÿAnsprücheÿgegenÿdenÿVereinÿmüssenÿinnerhalbÿvonÿsechsÿMonatenÿ
nachÿErlöschenÿderÿMitgliedschaftÿdurchÿeingeschriebenenÿBriefÿgeltendÿgemachtÿundÿbegründetÿ
werden.

§ÿ6ÿRechteÿundÿPflichtenÿderÿMitglieder

1) Mitgliederÿsindÿberechtigt,ÿimÿRahmenÿdesÿVereinszweckÿanÿdenÿVeranstaltungenÿdesÿVereinsÿ
teilzunehmen.

2) JedesÿMitgliedÿistÿverpflichtet,ÿsichÿnachÿderÿSatzungÿundÿdenÿweiterenÿOrdnungenÿdesÿVereinsÿzuÿ
verhalten.ÿAlleÿMitgliederÿsindÿzuÿgegenseitigerÿRücksichtnahmeÿundÿKameradschaftÿverpflichtet.

3) DieÿMitgliederÿsindÿzurÿEntrichtungÿvonÿBeiträgenÿverpflichtet.ÿDieÿHöheÿdesÿBeitrages,ÿsowieÿ
dessenÿFälligkeitÿwerdenÿvonÿderÿMitgliederversammlungÿbestimmt.ÿDieÿMitgliederversammlungÿ
kannÿauchÿweitereÿBeitragsformenÿwieÿAufnahmegebühren,ÿArbeitsleistungenÿoderÿUmlagenÿ
beschließen.



§ÿ7ÿOrgane

1) DieÿOrganeÿdesÿVereinsÿsind
- derÿVorstand
- derÿerweiterteÿVorstand
- dieÿMitgliederversammlung.

§ÿ8ÿVorstand

1) VorstandÿimÿSinneÿdesÿ§ÿ26ÿBGBÿsind
- der/dieÿersteÿVorsitzendeÿund
- der/dieÿzweiteÿVorsitzende
BeideÿVorstandsmitgliederÿsindÿjederÿfürÿsichÿalleinÿvertretungsberechtigt.

2) DerÿVorstandÿbestehtÿaus
a dem/derÿerstenÿVorsitzendenÿund
b dem/derÿzweitenÿVorsitzenden

3) DerÿerweiterteÿVorstandÿbestehtÿaus
a dem/derÿerstenÿVorsitzenden,
b dem/derÿzweiten Vorsitzenden,
c demÿVorstandsmitgliedÿfürÿLogistik,
d demÿVorstandsmitgliedÿfürÿLehrarbeit,
e demÿVorstandsmitgliedÿfürÿöffentlicheÿBelange,
f demÿVorstandsmitgliedÿfürÿFinanzen,
g demÿVorstandsmitgliedÿfürÿSchrift- undÿPressearbeit,
h dem/derÿFachwart/inÿfürÿSportÿundÿTurnen,
i dem/derÿFachwart/inÿfürÿFrauenÿundÿSenioren,
j dem/derÿFachwart/inÿfürÿJugendarbeit,
k dem/derÿFachwart/inÿfürÿGeräte,
l demÿSportabzeichenobmann/frau
m denÿjeweiligenÿSpartenleitern/innen.

4) DerÿerweiterteÿVorstandÿführtÿdieÿGeschäfteÿdesÿVereinsÿnachÿMaßgabeÿderÿSatzungÿundÿderÿ
BeschlüsseÿderÿMitgliederversammlung.ÿDerÿerweiterteÿVorstandÿfasstÿseineÿBeschlüsseÿmitÿ
einfacherÿMehrheit.ÿBeiÿStimmengleichheitÿentscheidetÿdieÿStimmeÿdes/derÿerstenÿVorsitzenden,ÿ
beiÿdessen/derenÿAbwesenheitÿdieÿseines/ihresÿVertreters.ÿDerÿerweiterteÿVorstandÿordnetÿundÿ
überwachtÿdieÿTätigkeitÿderÿAbteilungen;ÿerÿistÿberechtigt,ÿfürÿbestimmteÿZweckeÿAusschüsseÿ
einzusetzen.
DerÿerweiterteÿVorstandÿkannÿverbindlicheÿOrdnungenÿerlassen.ÿÜberÿseineÿTätigkeitÿhatÿderÿ
erweiterteÿVorstandÿderÿMitgliederversammlungÿzuÿberichten.

5) DerÿerweiterteÿVorstandÿwirdÿvonÿderÿMitgliederversammlungÿfürÿdieÿDauerÿvonÿzweiÿJahrenÿ
gewählt.ÿErÿbleibtÿbisÿzurÿsatzungsgemäßenÿNeuwahlÿimÿAmt.ÿWählbarÿsindÿnurÿVereinsmitglieder,ÿ
dieÿdasÿ18.ÿLebensjahrÿvollendetÿhaben.ÿDieÿWiederwahlÿeinesÿVorstandsmitgliedesÿistÿzulässig.ÿ
VerschiedeneÿVorstandsämterÿkönnenÿnichtÿinÿeinerÿPersonÿvereinigtÿwerden.
DieÿSpartenleiter/innenÿwerdenÿfürÿdieÿDauerÿeinesÿJahresÿgewählt

§ÿ9ÿMitgliederversammlung

1) Dieÿordentliche MitgliederversammlungÿfindetÿmindestensÿeinmalÿjährlichÿimÿerstenÿQuartalÿstatt.

2) EineÿaußerordentlicheÿMitgliederversammlungÿfindetÿstatt,ÿwennÿdasÿInteresseÿdesÿVereinsÿesÿ
erfordertÿoderÿwennÿ¼ÿderÿMitgliederÿesÿschriftlichÿunterÿAngabeÿderÿGründeÿbeiÿdemÿVorstandÿ
beantragt.



§ÿ10ÿZuständigkeitÿderÿordentlichenÿMitgliederversammlung

1) DieÿordentlicheÿMitgliederversammlungÿistÿinsbesondereÿzuständigÿfür:
- dieÿEntgegennahmeÿderÿBerichteÿdesÿVorstandsÿundÿdesÿerweitertenÿVorstands
- dieÿEntgegennahmeÿdesÿBerichtsÿderÿKassenprüfer/innen
- dieÿEntlastungÿundÿWahlÿdesÿVorstandsÿundÿdesÿerweitertenÿVorstands
- dieÿWahlÿderÿKassenprüfer/innen
- dieÿFestsetzungÿvonÿBeiträgen,ÿGebührenÿoderÿUmlagenÿundÿderenÿFälligkeit
- Satzungsänderungen
- dieÿErnennungÿvonÿEhrenmitgliedern
- dieÿAuflösungÿdesÿVereins

§ÿ11ÿEinberufungÿvonÿMitgliederversammlungen

1) DieÿEinberufungÿvonÿMitgliederversammlungenÿerfolgtÿunterÿVeröffentlichungÿdesÿTerminsÿinÿderÿ
Tageszeitung.ÿZwischenÿdemÿTagÿdesÿErscheinensÿderÿTageszeitungÿundÿdemÿTerminÿderÿ
VersammlungÿmussÿeineÿFristÿvonÿmindestensÿ10ÿTagenÿliegen.ÿAnträgeÿaufÿSatzungsänderungenÿ
müssenÿunterÿBenennungÿderÿabzuänderndenÿVorschriftÿwörtlichÿmitgeteiltÿwerden.

§ÿ12ÿAblaufÿundÿBeschlussfassungÿvonÿMitgliederversammlungen

1) DieÿMitgliederversammlungÿwirdÿvonÿdem/derÿerstenÿVorsitzenden,ÿbeiÿdessen/derenÿ
Verhinderungÿvonÿdem/derÿzweitenÿVorsitzendenÿdesÿVorstandsÿgeleitet.
IstÿkeinesÿdieserÿVorstandsmitgliederÿanwesend,ÿsoÿbestimmtÿdieÿVersammlungÿden/dieÿLeiter/inÿ
mitÿeinfacherÿMehrheitÿderÿanwesendenÿMitglieder.

2) DieÿMitgliederversammlungÿistÿohneÿRücksichtÿaufÿdieÿAnzahlÿderÿerschienenenÿMitgliederÿ
beschlussfähig.ÿDieÿBeschlüsseÿwerdenÿmitÿeinfacherÿMehrheitÿderÿanwesendenÿMitgliederÿgefasst.ÿ
StimmenthaltungenÿundÿungültigeÿStimmenÿwerdenÿnichtÿmitgezählt.ÿSchriftlicheÿAbstimmungenÿ
erfolgenÿnur,ÿwennÿ1/3ÿderÿanwesendenÿMitgliederÿdiesÿverlangt;ÿbeiÿWahlenÿmußÿeineÿgeheimeÿ
Abstimmungÿerfolgen,ÿwennÿ1/3ÿderÿanwesendenÿMitgliederÿdiesÿbeantragt.
SatzungsänderungenÿkönnenÿnurÿmitÿeinerÿMehrheitÿvonÿ2/3ÿderÿanwesendenÿMitgliederÿ
beschlossenÿwerden.ÿ
ZurÿAuflösungÿdesÿVereinsÿistÿeineÿMehrheitÿvonÿ¾ÿderÿMitgliederÿdesÿVereinsÿerforderlich.

3) ÜberÿAnträgeÿaufÿSatzungsänderungenÿkannÿnurÿabgestimmtÿwerden,ÿwennÿsieÿvierÿWochenÿvorÿ
derÿMitgliederversammlungÿschriftlichÿbeiÿdem/derÿerstenÿVorsitzendenÿdesÿVereinsÿeingegangenÿ
undÿinÿderÿEinladungÿmitgeteiltÿwordenÿsind.

§ÿ13ÿStimmrechtÿundÿWählbarkeit

1) StimmrechtÿbesitzenÿnurÿordentlicheÿMitgliederÿundÿEhrenmitglieder.ÿDasÿStimmrechtÿkannÿnurÿ
persönlichÿausgeübtÿwerden.ÿMitglieder,ÿdenenÿkeinÿStimmrechtÿzusteht,ÿkönnenÿanÿderÿ
MitgliederversammlungÿalsÿGästeÿteilnehmen.

2) GewähltÿwerdenÿkönnenÿalleÿordentlichenÿMitglieder,ÿdieÿdasÿ18.ÿLebensjahrÿvollendetÿhaben.

§ÿ14ÿErnennungÿvonÿEhrenmitgliedern

1) Personen,ÿdieÿsichÿumÿdenÿVereinÿbesondersÿverdientÿgemachtÿhaben,ÿkönnenÿaufÿVorschlagÿdesÿ
VorstandsÿzuÿEhrenmitgliedernÿernanntÿwerden.ÿDieÿErnennungÿzuÿEhrenmitgliedernÿerfolgtÿaufÿ
Lebenszeit;ÿsieÿbedarfÿeinerÿMehrheitÿvonÿ2/3ÿderÿanwesendenÿMitglieder.



§ÿ15ÿKassenprüfung

1) DieÿMitgliederversammlungÿwähltÿfürÿdieÿDauerÿvonÿzweiÿJahrenÿzweiÿPersonenÿzurÿ
Kassenprüfung.ÿDieseÿdürfenÿnichtÿMitgliederÿdesÿerweitertenÿVorstandsÿoderÿeinesÿvonÿihmÿ
eingesetztenÿAusschussesÿsein.ÿEineÿWiederwahlÿistÿzulässig.

2) DieÿKassenprüfer/innenÿhabenÿdieÿKasseÿdesÿVereinsÿeinschließlichÿderÿBücherÿundÿBelegeÿ
mindestensÿeinmalÿimÿGeschäftsjahrÿsachlichÿundÿrechnerischÿzuÿprüfenÿundÿdemÿVorstandÿjeweilsÿ
schriftlichÿBerichtÿzuÿerstatten.ÿDieÿKassenprüfer/innenÿerstattenÿderÿMitgliederversammlungÿeinenÿ
PrüfungsberichtÿundÿbeantragenÿbeiÿordnungsgemäßerÿFührungÿderÿKassengeschäfteÿdieÿ
EntlastungÿderÿVorstandsmitglieder.

§ÿ16ÿOrdnungen

1) ZurÿDurchführungÿderÿSatzungÿkannÿderÿVorstandÿeineÿGeschäftsordnung,ÿeineÿFinanzordnungÿ
sowieÿeineÿOrdnungÿfürÿdieÿBenutzungÿderÿSportstättenÿerlassen.ÿDieÿOrdnungenÿwerdenÿmitÿeinerÿ
Mehrheitÿvonÿ2/3ÿderÿMitgliederÿdesÿerweitertenÿVorstandsÿbeschlossen.ÿDarüberÿhinausÿkannÿderÿ
VorstandÿweitereÿOrdnungenÿerlassen.

§ÿ17ÿProtokollierungÿvonÿBeschlüssen

1) ÜberÿdieÿBeschlüsseÿderÿMitgliederversammlungenÿundÿdesÿVorstandsÿistÿunterÿAngabenÿvonÿOrt,ÿ
ZeitÿundÿAbstimmungsergebnisÿjeweilsÿeinÿProtokollÿanzufertigen.ÿDasÿProtokollÿistÿvonÿdem/derÿ
erstenÿVorsitzendenÿbzw.ÿdem/derÿVersammlungsleiter/inÿundÿdem/derÿvonÿdem/derÿerstenÿ
Vorsitzendenÿbzw.ÿVersammlungsleiter/inÿjeweilsÿzuÿbenennendenÿProtokollführers/inÿzuÿ
unterschreiben.

§ÿ18ÿAuflösungÿdesÿVereins

1) BeiÿAuflösungÿdesÿVereinsÿerfolgtÿdieÿLiquidationÿdurchÿdieÿzumÿZeitpunktÿdesÿ
AuflösungsbeschlussesÿamtierendenÿVorstandsmitglieder.

2) BeiÿAuflösungÿdesÿVereinsÿoderÿbeiÿWegfallÿseinesÿbisherigenÿsteuerbegünstigenÿZwecksÿfälltÿdasÿ
VermögenÿdesÿVereinsÿderÿGemeindeÿStadlandÿzu,ÿdieÿdasÿVermögenÿunmittelbarÿfürÿ
gemeinnützige,ÿmildtätigeÿoderÿkirchlicheÿZweckeÿzuÿverwendenÿhat.

§ÿ19ÿInkrafttreten

1) DieseÿSatzungÿistÿinÿderÿvorliegendenÿFormÿvonÿderÿMitgliederversammlungÿdesÿVereinsÿamÿ07.ÿ
Septemberÿ2005ÿbeschlossenÿwordenÿundÿtrittÿmitÿderÿEintragungÿinÿdasÿVereinsregisterÿinÿKraft.


